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Gesetz 

vom ... 

zur Änderung des Gesetzes über die Gemeinden (Zahl der 

Unterschriften für ein Referendumsbegehren) 

 

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg 

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom …; 

auf Antrag dieser Behörde, 

beschliesst: 

Art. 1 

Das Gesetz vom 25. September 1980 über die Gemeinden (SGF 140.1) 
wird wie folgt geändert: 

Art. 52 Abs. 1, 2. Satz (neu) 

(…). Der erforderliche Bruchteil von einem Zehntel kann durch ein 
allgemeinverbindliches Reglement gesenkt werden. 

Art. 123d Abs. 1
bis)

 (neu) 
1bis

 Der laut Abs. 1 erforderliche Bruchteil von einem Zehntel kann 
durch die Statuten gesenkt werden. 

Art. 2 

Das Gesetz vom 19. September 1995 über die Agglomerationen (SGF 
140.2) wird wie folgt geändert: 

Art. 30 Abs. 1
bis)

 (neu) 
1bis

 Der laut Abs. 1 erforderliche Bruchteil von einem Zehntel kann 
durch die Statuten gesenkt werden. 

Art. 3 

1 Der Staatsrat legt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest. 

2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht 
dem Finanzreferendum. 


